
Stadt Neumünster Neumünster, 3. Juli 2025
Der Oberbürgermeister

Zentrale Steuerung
 
 
 

  AZ: 01.4 - Herr Krüger

 
 
 

Drucksache Nr.: 0515/2023/DS
===========================

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung

Ratsversammlung 22.07.2025 Ö Endg. entsch. Stelle

 

Berichterstatter:
 
Oberbürgermeister Bergmann

 

Verhandlungsgegenstand:
 
Bestimmung der Vertretung des 
1. Schriftführers für die 

Ratsversammlung
 

A n t r a g: In Nachfolge von Herrn Fabian Balster
wird
 
Ratsherr Marius Sirocko
 
als persönliche Vertretung für den 1. 

Schriftführer, Ratsherrn Böckenhauer, 
bestimmt.

 
 
IRIS: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und 

Demokratie stärken

 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine
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B e g r ü n d u n g:
 
Die Ratsversammlung hatte in ihrer konstituierenden Sitzung am 13.06.2023 Ratsherrn 
Fabian Balster als Vertretung für den 1. Schriftführer, Ratsherrn Böckenhauer, bestimmt.
Nachdem Herr Fabian Balster zwischenzeitlich sein Ratsmandant niedergelegt hat, ist 
eine Nachfolge in dieser Funktion zu bestimmen.
 
Nach § 2 der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte 

und sonstigen Beiräte der Stadt Neumünster (GeschORV) bestimmt die Ratsversammlung
aus ihrer Mitte eine/n 1. und eine/n 2. Schriftführer/in sowie deren/dessen persönliche 

Stellvertretung.
Das Verfahren richtet sich nach § 33 Absatz 2 GO. D. h. die Schriftführer/innen bzw. 

Stellvertreter/innen werden auf Vorschlag der jeweils vorschlagsberechtigten Fraktion 
bestimmt. Den Fraktionen steht das Vorschlagsrecht in der Reihenfolge der Höchstzahlen 

zu, die sich aus der Teilung der Sitzzahlen der Fraktionen durch 0,5 / 1,5 / 2,5... usw. 
ergeben. Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl steht das Vorschlagsrecht für die/den 1.

Schriftführer/in und deren/dessen Vertretung der CDU-Ratsfraktion zu.

 
Über die jeweils vorgeschlagene Bewerberin/den Bewerber wird gemäß § 39 Absatz 1 GO

abgestimmt, d. h. die Bewerberin/der Bewerber ist gewählt, wenn für den Vorschlag 

mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden. Wird ein Bewerber/eine Bewerberin 
zurückgewiesen, verbleibt das Vorschlagsrecht bei der vorschlagsberechtigten Fraktion. 

Die Fraktion kann den Bewerber/die Bewerberin erneut oder eine andere 
Bewerberin/einen anderen Bewerber vorschlagen. In diesem Falle ist das Verfahren 
solange zu wiederholen, bis die Schriftführer und deren Vertreter bestimmt sind.

 
Vorgeschlagen wird Ratsherr Marius Sirocko.
 
 
 
 
 
i. A.
 
 
 
 
Krüger

FD Steuerungsunterstützung und Kommunikation




